
 

 

Merkblatt Testkäufe im Bereich Alkohol und 
Tabak 
 
Bedeutung des Jugendschutzes 
Jugendliche probieren gerne Neues aus und suchen Grenzerfahrungen, weil sie etwas erle-
ben, dazugehören, Hemmungen und Langeweile überwinden möchten. Der Alkoholkonsum 
eignet sich dafür bestens. Jedoch brauchen Jugendliche aus verschiedenen Gründen auch 
den Schutz. Durch das geringere Körpergewicht reagieren Jugendliche viel stärker auf Alko-
hol als Erwachsene und die Hirnentwicklung wird durch Alkoholkonsum, insbesondere das 
Rauschtrinken, ungünstig beeinflusst. Ein übermässiger Konsum im Jugendalter erhöht zu-
dem das Risiko einer späteren Abhängigkeit. Verschiedene Verantwortungsebenen spielen 
eine zentrale Rolle. Sie sind Anknüpfungspunkte und bieten ein grosses Netzwerk für Prä-
ventionsmassnahmen, die an die Eigenverantwortung von Jugendlichen appellieren. Test-
käufe sind eine Massnahme in der Verankerung des Jugendschutzes. Idealerweise werden 
sie mit anderen Massnahmen umgesetzt. 
 
Ziele von Testkäufen 
Mit den Testkäufen sollen in erster Linie die Jugendschutzbestimmungen zum Verkauf von 
Alkohol und/oder Tabak eingehalten und die Verkaufsstellen sensibilisiert werden. Testkäufe 
wirken präventiver, wenn diese kontinuierlich und nicht als isolierte Massnahme stattfinden. 
Folgende Ziele werden mit der Durchführung der Testkäufe verfolgt: 

 Reduktion der Verfügbarkeit von alkoholischen Produkten für nicht berechtigte Ju-
gendliche, basierend auf den gesetzlichen Grundlagen. 

 Sensibilisierung und Unterstützung der Verkaufsstellen, damit die gesetzlichen Ju-
gendschutzbestimmungen eingehalten werden.  

 Sensibilisierung zum Rauschtrinken und Vorglühen von Jugendlichen. 

 Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema Jugendschutz 
 
Ablauf von Testkäufen 
Die Testkäufe sind gezielte und kontrollierte Versuche von Jugendlichen Alkohol und/oder 
Tabak trotz nicht erreichten gesetzlichen Mindestalters erwerben zu können. Die Jugendli-
chen werden auf die Durchführung der Testkäufe instruiert und an diesen von einer erwach-
senen Person begleitet, sodass sie sich natürlich verhalten und auf Fragen wahrheitsgetreu 
antworten. Das Verkaufspersonal wird nicht in die Irre geführt. Wird nach einem amtlichen 
Ausweis verlangt, müssen sie diesen vorweisen. 
 
Konsequenzen von Testkäufen 
Aufgrund der unklaren Rechtslage, werden auf Strafanzeigen nach Testkäufen im Kanton 
Nidwalden verzichtet. Die Sensibilisierung und Unterstützungsmöglichkeiten stehen im Fo-
kus. Nach dem Testkauf werden die getesteten Betriebe / Festveranstaltungen unabhängig 
des Ausgangs über das Ergebnis mündlich oder schriftlich informiert und über die gesetzli-
chen Bestimmungen sowie Unterstützungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht. Aus Grün-
den des Datenschutzes werden die Testkäufe anonym durchgeführt und die Personendaten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. 


